
Verbotene Gegenstände bei Flugreisen 
Nachfolgende Liste verbotener Gegenstände basieren auf der Verordnung (EG) 
Nr. 185/2010 der Kommission vom 4. März 2010 zur Festlegung von detaillierten 
Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der 
Luftsicherheit in Verbindung mit Verordnung (EG) Nr. 297/2010 der Kommissi-
on zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 272/2009 zur Ergänzung der gemein-
samen Grundstandards für die Sicherheit der Zivilluftfahrt sowie nationaler 
Ausnahmeregelungen. 
 
 
 

LISTE DER VERBOTENEN GEGENSTÄNDE FÜR 
FLUGGÄSTE UND HANDGEPÄCK 

gem. ANLAGE 4-C der VO (EG) Nr. 185/2010  
 
Die in Anlage 4-C aufgeführten Gegenstände dürfen von Fluggästen nicht in Sicher-
heitsbereiche oder an Bord eines Luftfahrzeugs mitgenommen werden: 
 
a) Gewehre, Feuerwaffen und sonstige Geräte, die zum Abschießen von Projek-

tilen bestimmt sind  
und die in der Lage sind oder zu sein scheinen, durch Abschießen eines Projektils 
schwere Verletzungen hervorzurufen, einschließlich: 

− Feuerwaffen aller Art, wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten, 
− Spielzeugwaffen, Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit 

echten Waffen verwechselt werden können, 
− Teile von Feuerwaffen, ausgenommen Zielfernrohre, 
− Luftdruck- und CO 2 -Waffen, wie Luft-, Feder- und Pelletpistolen und -

gewehre oder sog. „Ball Bearing Guns“, 
− Signalpistolen und Startpistolen, 
− Bogen, Armbrüste und Pfeile, 
− Abschussgeräte für Harpunen und Speere, 
− Schleudern und Katapulte; 

 
b) Betäubungsgeräte,  

die speziell dazu bestimmt sind, eine Betäubung oder Bewegungsunfähigkeit zu 
bewirken, einschließlich: 

− Gegenstände zur Schockbetäubung, wie Betäubungsgewehre, Taser und Be-
täubungsstäbe, 

− Apparate zur Viehbetäubung und Viehtötung, 
− handlungsunfähig machende und die Handlungsfähigkeit herabsetzende Che-

mikalien, Gase und Sprays, wie Reizgas, Pfeffersprays, Capsicum-Sprays, 
Tränengas, Säuresprays und Tierabwehrsprays; 



c) spitze oder scharfe Gegenstände, 
die schwere Verletzungen hervorrufen können, einschließlich: 

− Hackwerkzeuge, wie Äxte, Beile und Hackmesser, 
− Eisäxte und Eispickel, 
− Rasierklingen, 
− Teppichmesser, 
− Messer mit einer Klingenlänge über 6 cm, 
− Scheren mit einer Klingenlänge über 6 cm ab dem Scharnier gemessen, 
− Kampfsportgeräte mit einer Spitze oder scharfen Kante, 
− Schwerter und Säbel; 

 
d) Werkzeuge, 

die schwere Verletzungen hervorrufen oder die Sicherheit des Luftfahrzeugs ge-
fährden können, einschließlich: 

− Brecheisen, 
− Bohrmaschinen und Bohrer, einschließlich tragbare Akkubohrmaschinen, 
− Werkzeuge mit einer Klinge oder einem Schaft von über 6 cm Länge, die als 

Waffe verwendet werden können, wie Schraubendreher und Meißel, 
− Sägen, einschließlich tragbare Akkusägen, 
− Lötlampen, 
− Bolzenschussgeräte und Druckluftnagler; 

 
e) stumpfe Gegenstände,  

die, wenn sie als Schlagwaffe eingesetzt werden, schwere Verletzungen hervorru-
fen können, einschließlich 

− Baseball- und Softballschläger, 
− Knüppel und Schlagstöcke, wie Totschläger, 
− Kampfsportgeräte; 

 
f) Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze,  

die in der Lage sind oder zu sein scheinen, schwere Verletzungen hervorzurufen 
oder die Sicherheit des Luftfahrzeugs zu gefährden, einschließlich: 

− Munition, 
− Sprengkapseln, 
− Detonatoren und Zünder, 
− Nachbildungen oder Imitationen von Sprengkörpern, 
− Minen, Granaten oder andere militärische Sprengkörper, 
− Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Erzeugnisse, 
− Rauchkanister und Rauchpatronen, 
− Dynamit, Schießpulver und Plastiksprengstoffe. 



Besondere Hinweise zu Flüssigkeiten, Aerosole und Gele (LAG) 
 
Laut der Verordnung (EG) Nr. 272/2009 sind Flüssigkeiten, Aerosole und Gele (LAG) 
nicht mehr als Kategorie von Gegenständen anzusehen, deren Mitführen in Sicher-
heitsbereichen und an Bord von Luftfahrzeugen verboten werden kann.  
 
LAG dürfen in Sicherheitsbereichen und an Bord von Luftfahrzeugen mitgeführt wer-
den, wenn sie gemäß den Anforderungen der aufgrund von Artikel 4 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 verabschiedeten Durchführungsbestimmungen kon-
trolliert wurden oder von der Kontrolle ausgenommen sind. 
 
Geräte zur Flüssigkeitskontrolle werden derzeit noch nicht eingesetzt. Aus diesem 
Grund gelten die unten aufgeführten Beschränkungen und Ausnahmeregelungen 
über die Mitnahme von Flüssigkeiten in Luftfahrzeuge und in Sicherheitsbereiche 
weiterhin bis spätestens zu den nachfolgend aufgeführten Terminen. 
 
1. Ab dem 29. April 2011 muss das Mitführen von Flüssigkeiten, Aerosolen und Ge-

len, die an einem Drittlandsflughafen oder an Bord eines Luftfahrzeugs eines ge-
meinschaftsfremden Luftfahrtunternehmens erworben wurden, in Sicherheitsbe-
reichen und an Bord von Luftfahrzeugen erlaubt sein, wenn  

− sie sich in einer Tasche befinden, die den empfohlenen Leitlinien der Interna-
tionalen Zivilluftfahrt-Organisation für Sicherheitskontrollen (ICAO) entspricht 
und  

− einen hinreichenden Nachweis über den Kauf innerhalb der vorausgegange-
nen 36 Stunden auf der Luftseite des Flughafens oder an Bord des Luftfahr-
zeugs enthält.  

 
2. Ab dem 29. April 2013 müssen alle Flughäfen Flüssigkeiten, Aerosole und Gele 

gemäß den aufgrund von Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 
verabschiedeten Anforderungen kontrollieren. 

 
 
Welche Stoffe fallen unter Flüssigkeiten, Aerosole und Gele (LAG): 
LAG schließen Pasten, Lotionen, Mischungen von Flüssigkeiten und Feststoffen so-
wie den Inhalt von Druckbehältern, wie z. B. Zahnpasta, Haargel, Getränke, Suppen, 
Sirup, Parfum, Rasierschaum und andere Artikel mit ähnlicher Konsistenz, ein. 



Folgende Einschränkungen gelten für abfliegende Fluggäste über die Mitnah-
meregelung von Flüssigkeiten: 
 
Von Fluggästen mitgeführte LAG können von der Kontrolle ausgenommen werden, 
wenn sie 

a) sich in Einzelbehältnissen mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 100 
Millilitern oder gleichwertigem Volumen in einem durchsichtigen, wieder ver-
schließbaren Plastikbeutel mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 1 
Liter befinden, wobei der Beutelinhalt bequem in den vollständig geschlossenen 
Plastikbeutel passen muss; 

b) oder zur Verwendung während der Reise bestimmt sind und entweder für medi-
zinische oder spezielle diätetische Zwecke (z. B. Babynahrung) gebraucht wer-
den. Der Fluggast muss auf Aufforderung die Echtheit der Flüssigkeit/des Aero-
sols/des Gels, für die/das eine Ausnahme gewährt wurde, nachweisen; 

 
 
Folgende Einschränkungen gelten für bestimmte erworbene LAG mit geneh-
migten Sicherheitsverfahren: 
 
c) Erworbene LAG hinter der Bordkartenkontrolle 

oder LAG, die auf der Luftseite hinter der Stelle, an der die Bordkarten kontrol-
liert werden, erworben wurde, sofern die Verkaufsstelle genehmigten Sicher-
heitsverfahren unterliegt, welche Teil des Flughafensicherheitsprogramms sind. 
Dabei muss die Flüssigkeit/das Aerosol/das Gel in einem manipulationssicheren 
Beutel verpackt sein, der sichtbar einen hinreichenden Nachweis über den Kauf 
auf der Luftseite dieses Flughafens an diesem Tag enthält; 

d) Erworbene LAG im Sicherheitsbereichbereich 
oder LAG, die im Sicherheitsbereich des Flughafens bei einer Verkaufsstelle 
erworben wurde, die genehmigten Sicherheitsverfahren unterliegt, welche Teil 
des Flughafensicherheitsprogramms sind; 

e) Erworbene LAG auf einem anderen Gemeinschaftsflughafen 
oder LAG, die auf einem anderen Flughafen der Europäischen Union erworben 
wurde, sofern die Flüssigkeit/das Aerosol/das Gel in einem manipulationssiche-
ren Beutel verpackt ist, der sichtbar einen hinreichenden Nachweis über den 
Kauf auf der Luftseite dieses Flughafens an diesem Tag enthält; 

f) Erworbene LAG an Bord eines Luftfahrzeugs 
oder LAG, die an Bord eines Luftfahrzeuges eines Luftfahrtunternehmens der 
Gemeinschaft erworben wurde, sofern die Flüssigkeit/das Aerosol/das Gel in ei-
nem manipulationssicheren Beutel verpackt ist, der sichtbar einen hinreichen-
den Nachweis über den Kauf an Bord dieses Luftfahrzeuges an diesem Tag 
enthält; 

g) Erworbene LAG in einem in Anlage 4-D der VO (EG) Nr. 185/2010 aufge-
führten Drittland 
oder LAG, die auf einem Flughafen eines Drittlandes erworben wurde, der in 
Anlage 4 D aufgeführt ist, sofern die Flüssigkeit/das Aerosol/das Gel in einem 
manipulationssicheren Beutel verpackt ist, der sichtbar einen hinreichenden 
Nachweis über den Kauf auf der Luftseite dieses Flughafens innerhalb der vo-
rangehenden 36 Stunden enthält. Die unter dieser Nummer vorgesehenen Aus-
nahmen laufen am 29. April 2011 aus. 



ANLAGE 4-D  

Flughäfen, von denen Flüge nach Flughäfen der Union abgehen:  

− Kanada:  

Alle internationalen Flughäfen 

− Republik Kroatien:  

Flughafen Dubrovnik (DBV),  
Flughafen Pula (PUY),  
Flughafen Rijeka (RJK),  
Flughafen Split (SPU) 
Flughafen Zadar (ZAD),  
Flughafen Zagreb (ZAG)  

− Malaysia:  

Internationaler Flughafen Kuala Lumpur (KUL)  

− Republik Singapur:  

Flughafen Changi (SIN)  

− Vereinigte Staaten von Amerika:  

Alle internationalen Flughäfen“ 



LISTE DER VERBOTENEN GEGENSTÄNDE FÜR 
AUFGEGEBENES GEPÄCK 

gem. ANLAGE 5-B der VO (EG) Nr. 185/2010  
 

Die in Anlage 5-B aufgeführten Gegenstände dürfen von Fluggästen nicht im aufge-
gebenen Gepäck mitgeführt werden: 
 
Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze,  
die in der Lage sind, schwere Verletzungen hervorzurufen oder die Sicherheit des 
Luftfahrzeugs zu gefährden, einschließlich: 

− Munition, 

Anmerkung:  
Hierzu wurde durch das Bundesministerium des Innern eine nationale Ausnahme-
regelung getroffen. 
„Entsprechend der VO (EU) 185/2010 Anhang Nr. 5.4.2. ist das Mitführen von Mu-
nition (Patronen für Handfeuerwaffen) zum persönlichen Gebrauch im aufgegebe-
nem Gepäck für eine Person, vorbehaltlich der Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften, erlaubt. Die waffenrechtlichen Bestimmungen sowie die Regelungen von 
§ 27 LuftVG bleiben unberührt. 

 

− Sprengkapseln, 

− Detonatoren und Zünder, 

− Minen, Granaten oder andere militärische Sprengkörper, 

− Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Erzeugnisse, 

− Rauchkanister und Rauchpatronen, 

− Dynamit, Schießpulver und Plastiksprengstoffe. 
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